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Sie erreichte im März 43 900, dies ent-

spricht einer Arbeitslosenquote von
10,3% (Dezember 1991: 43 000).

Die Erzeugerpreise der Textilindu-
strie haben leicht zugenommen, und

zwar in den ersten beiden Monaten von
1992 um 1,6% gegenüber dem Vorjahr.

Für die ostdeutsche Textilindustrie
liegen noch keine Daten für 1992 vor.
Die Beschäftigtenzahl dürfte im Januar
deutlich abgesunken sein. Aufgrund
der auslaufenden Kurzarbeiterregelung
dürften von den im Dezember 1991 ge-
meldeten 56 000 Beschäftigten nach

Schätzungen aus Verbandsunterlagen
nur noch rund 40 000 Arbeitnehmer
tätig sein. Die allgemein schwierige
Geschäftslage der Textilindustrie hat zu

Die Botschaft zum EWR-Abkommen
wird drei Bände umfassen: Botschaft
samt Hauptteil des Abkommens; das

Abkommen mit den Protokollen, An-
hängen und den dazugehörenden Ver-
einbarungen; Abkommen über die zwi-
sehen den EFTA-Staaten zu schaffen-
den Strukturen. An einer Medienorien-
tierung, bei welcher die Begründung
des Bundesratsentscheides zum raschen
Tempo in Richtung EG dargelegt wur-
de, unterstrichen die drei Bundesräte
Delamuraz, Felber sowie Koller die
Bedeutung des EWR als Schlüssel zum
grössten Binnenmarkt. Immerhin stam-
men rund 80 Prozent der Gesamtein-
fuhren aus dem EG/EFTA-Raum und
machen die Ausfuhren in die selbe
Ländergruppe rund zwei Drittel aus.

Der europäische Wirtschaftsraum
Im EWR wollen die Mitgliedstaaten
der EG (also F, I, L, B, NL, GB, IRL,
GR, E, P, D, DK) und die Mitgliedstaa-

Jahresbeginn auch die ostdeutsche Tex-
tilindustrie verstärkt getroffen.

Die weltweite Schwäche des Tex-
tilmarktes und der rückläufige Kon-
junkturverlauf im Inland hat auch die

Dynamik des Aussenhandels mit Tex-
tilien und Bekleidung (ohne Rohstoffe)
gedämpft. Die Ausfuhr von Textilien
des gesamten Bundesgebiets nahm im
Januar um 4% auf 2,9 Milliarden DM
ab. Die Einfuhr stieg um 5% auf 5,4
Milliarden DM. Hieraus errechnet sich
ein Einfuhrüberschuss von 2,4 Milliar-
den DM. Das sind ein Fünftel mehr als

vor Jahresfrist (Februarergebnisse lie-

gen noch nicht vor).

Gesamttextil, D-6236 Eschborn

ten der EFTA (also A, ISL, SF, S, N,
CH, FL) unter sich so weit wie möglich
die heute noch existierenden Hinder-
nisse im Güterverkehr, im Verkehr von
Dienstleistungen, im Transfer von Ka-
pital und in der Zirkulation von Perso-

nen abbauen.

Die Verwirklichung dieser vier Frei-
heiten soll durch die Zusammenarbeit
auf den verschiedensten Gebieten er-

gänzt werden: von der Ausbildung Ju-

gendlicher bis zum Schutz von Konsu-
menten und Umwelt.

Der EWR-Vertrag basiert auf dem

Prinzip der Nicht-Diskriminierung. Das

bedeutet, dass zum Beispiel Schweizer-

bürger in einem anderen Land der

EWR meistens den selben Regeln un-
terstehen wie die Einheimischen.

Der EWR-Vertrag

Damit der Europäische Wirtschafts-

räum realisiert werden kann, haben die

Staaten der EG und der EFTA einen
völkerrechtlichen Vertrag abgeschlos-
sen. Dieser Vertrag wird von den zwölf
EG-Staaten (Regierung und nationale
Parlamente), der EG selber (EG-Kom-
mission und Europäisches Parlament)
und den sieben EFTA-Staaten (Regie-
rangen und Parlamente) unterschrieben
und bestätigt. In der Schweiz werden
das Volk und die Kantone das letzte
Wort durch ein Referendum haben.

Die meisten Bestimmungen dieser

Vereinbarung könnten schon ab 1. Ja-

nuar 1993 in Kraft treten. Auf einigen
Gebieten wurden Übergangsfristen aus-
gehandelt. So konnte Zeit gewonnen
werden, um gewisse schweizerische
Bestimmungen an die Bestimmungen,
die für alle EWR-Mitgliedstaaten gel-
ten, anzugleichen.

Eine zusätzliche «Schutzklausel» er-
laubt bestimmten Staaten bei grossen
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
ökologischen Schwierigkeiten von den

gemeinsamen Bestimmungen abzuwei-
chen - bis sich die Situation wieder
normalisiert hat.

Der EWR-Vertrag umfasst die ange-
strebten gemeinsamen Ziele und die
Grundregeln zur Realisierung der vier
Freiheiten. Die Vereinbarung will aber
auch die Zusammenarbeit in der beglei-
tenden Politik verstärken und institutio-
nelle Bedingungen schaffen, die eine

Weiterentwicklung des EWR nach Be-
darf ermöglichen.

In einem umfangreichen Anhang
wird präzisiert, welche Gesetze der EG
übernommen werden und welche für
die Ausweitung auf den EWR noch
modifiziert werden müssen.

Ausserdem gibt es noch mehrere Pro-
tokolle über die Dauer der Übergangs-
fristen sowie verschiedene Erklärun-
gen, die einen oder mehrere Staaten be-
treffen.

Erst alles zusammen macht den

EWR-Vertrag aus.

Die vier Freiheiten

Die Verwirklichung der vier Freiheiten
bedeutet die Vereinfachung des Ver-
kehrs von Gütern (ausgenommen: die
landwirtschaftlichen Produkte), von
Kapital, von Dienstleistungen und von

27

Die Schweiz auf dem Weg zum
vereinten Europa?
Historische Momente haben in der Schweizer Politik zwar Selten-
heitswert. Der 19. Mai 1992 wird jedoch als solcher in die Geschichte
eingehen. Mit dem knappen Entscheid des Bundesrates (4:3 Stirn-
men), demnächst das Gesuch für die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen mit der EG zu stellen, sind die Weichen eindeutig ge-
stellt: EWR als Nah- und EG als Fernziel.
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Rieter Holding AG - positiver
Blick in die Zukunft
Rieter-Konzern-Chef Kurt Feller konnte an der Bilanzpressekonferenz
einen kleinen Minimalgewinn ausweisen, dies unter anderem wegen
getätigten Liegenschaftsverkäufen. Die Hartnäckigkeit, mit der die
Konzernleitung die Unternehmensstrategie verfolgt, beginnt lang-
sam Früchte zu tragen. Dank der seit einigen Jahren verfolgten Stra-
tegie der breiten Abstützung auf drei Kernbereiche konnte Rieter das

Berichtsjahr unbeschadet überstehen. 1992 wird eine Umsatzrendite
von 1 bis 2% angestrebt.

Personen innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums. Das heisst also: die

weitgehende Beseitigung von Grenzen
und Hindernissen, die heute noch zwi-
sehen den Staaten existieren.

Freier G7derver£e/zr //ede/FeF Es

gibt weniger Zölle, keine Kontingente,
keine unterschiedlichen technischen
Normen, keine Diskriminierung zugun-
sten nationaler Produkte, Kartelle usw.

Freier K<2/?ita/ver/:e//r bedeM/YY: Es

gibt keine Begrenzungen bei Kapital-
Überweisungen, bei Investitionen in
Firmen, Immobilien usw.

Freier Die/wdei.sYw/?g.S've/7:e/?r bedew-

rei: Es gibt keine Behinderungen mehr
für Finanzdienstleistungen, für Trans-

porte (ausser Alpentransit), Versiehe-

rungen, Telekommunikation, Audiovi-
sion usw.

Freier Fer.ve>/7e/?ve/Fe/?r beder/fet: Es

gibt keine Kontingente und Bewilli-
gungsverfahren mehr, keine Beschrän-

kungen beim Aufenthaltsrecht und bei

Niederlassungsbewilligungen. Diese
Freiheit gilt allerdings nur für Perso-

nen, die sich und gegebenenfalls ihre
Familie selbst versorgen können. Vor-

aussetzung ist also ein Arbeitsvertrag,
eine Rente oder persönliches Vermö-

gen.

Zusätzliche Abmachungen

Dabei handelt es sich um Massnahmen,
mit denen die Verwirklichung der vier
Freiheiten erleichtert werden soll: zum
Beispiel in der Sozialpolitik, im Kon-
sumenten- und Umweltschutz und im
Gesellschaftsrecht. Ausserdem wurden
Richtlinien erarbeitet, die die Bedin-

gungen des Personenverkehrs und Wis-
sensaustausches innerhalb des EWR
verbessern. Die Zusammenarbeit zwi-
sehen den Mitgliedstaaten soll auf den

verschiedensten Gebieten gefördert
werden, wie z. B. Forschung und Ent-
wicklung, Informationsdienste, Um-
weltschutz, Erziehung und Ausbildung
von Jugendlichen, Konsumentenschutz,
Förderung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, Fremdenverkehr, Audiovisu-
eller Sektor, Bevölkerungsschutz usw.

UT

Das Jahr 1991 war hart für die gesamte
Textilmaschinenbranche. Der Rieter
Konzernumsatz reduzierte sich um 15

Prozent. Dabei ist der Bereich Guss

und Armaturen im Jahre 1990 noch
enthalten. Bei der Beurteilung der Ko-
stenentwicklung ist nicht der Umsatz
sondern die Produktionsleistung mass-

gebend. Diese reduzierte sich um
20 Prozent. Die weit unter der Um-
satzveränderung liegende Produktions-
drosselung ermöglichte den Abbau der

Lager. Im Rahmen einer strikten
Bewirtschaftung der Aktiven trug
diese Massnahme erheblich zur Auf-
rechterhaltung einer hohen Liquidität
bei und ermöglichte eine Bilanzsum-
menreduktion. Die Bereiche des Kon-
zerns entwickelten sich unterschied-
lieh.

Rieter realisierte einen Nettogewinn
von 14 Mio. Franken aus dem Verkauf
von Wohnliegenschaften zu guten Prei-

sen. Dagegen stehen ausserordentliche

Abschreibungen sowie eine vorsichtig
angewandte Beurteilung bei Rückstel-
lungen und Reserven für betriebliche
Risiken. Diese haben sich gegenüber
dem Vorjahr noch leicht erhöht; und
dies bei einer um 20 % geringeren Pro-

duktionsleistung als vor einem Jahr!

Aktiven wurden nicht aufgewertet.
Zudem sind die Restrukturierungsko-
sten direkt der Erfolgsrechnung bela-
stet. Der allerdings kleine Reingewinn
ist also erarbeitet.

Die liquiden Mittel betrugen unver-
ändert 360 Mio. Franken, nach Abzug
des Kaufpreises für Automatik und
nach einem Rückgang der Bankschul-
den um 19 Mio. Franken. Das Eigenka-
pital blieb unverändert bei Berücksich-

Km/Y Fe//er, Vbrs/Yze/zder der Kewzer/z-

/ezYwwg, eruY/r/W 7992 e/Yze GmseYzre/?-

d/Ye vom 7-2%. Fi/d; ////Yze.v

tigung der Änderung der Bewertungs-
grundsätze.

Kurt Feller bewertet das Betriebs-

und das Reinergebnis nicht als Erfolg,
führt aber das knapp positive Ergebnis
auf die rasch und konsequent durchge-
führten Massnahmen zurück.

Was scheint im Berichtsjahr be-
sonders bemerkenswert?

-Die ITMA 1991 war für Rieter ein

Erfolg. Rieter schloss mehr Aufträge
ab, als vor vier Jahren in Paris. Die

ITMA hat deutlich bestätigt, dass die

Produkte weltweit mit an der Spitze

liegen. Rieter-Neuheiten sind bei ei-

ner internationalen Kundschaft auf

grosses Interesse gestossen.

- Rieter konnte 1991 fünf automatisier-

te Spinnereien in Betrieb nehmen, die
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